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Beschluss zum weiteren Ablauf des Änderungsverfahrens zum Regionalplan Südwest-
thüringen 
(Beschluss-Nr.: 02/415/2023) 
 
Die Planungsversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft (RPG) Südwestthüringen 
beschließt folgenden weiteren Ablauf des Änderungsverfahrens zum Regionalplan Südwest-
thüringen: 
 
1. Die Abwägung aller Anregungen aus dem öffentlichen Beteiligungsverfahren 2019 zum    

1. Entwurf des Regionalplans Südwestthüringen und die daraus resultierenden überarbei-
teten Regionalplaninhalte (= 2. RP-Entwurf; ohne Umweltbericht) sollen im I. Quartal 2024 
vorgelegt und beschlossen werden. 
 

2. Der Abschnitt 3.2.2 Vorranggebiete Windenergie des 2. RP-Entwurfs (einschließlich Um-
weltbericht) soll im I. Quartal 2024  für ein erneutes öffentliches Beteiligungsverfahren (An-
hörung/Auslegung) vorgezogen und per Beschluss freigegeben werden.  

 
3. Die übrigen Inhalte/Abschnitte des 2. RP-Entwurfs werden in der Bearbeitung vorerst zu-

rückgestellt.  
 

4. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen beide Regionalplanteile (Abschnitt 3.2.2 Vorrangge-
biete Windenergie und übrige Regionalplaninhalte wieder zusammengeführt und als Ge-
samtregionalplan Südwestthüringen zur Genehmigung bei der obersten Landesplanungs-
behörde vorgelegt werden. 

 
 
Begründung: 
 
Mit Beschluss der Planungsversammlung vom 17.03.2015 (Beschluss-Nr. 02/333/2015) hat 
die RPG Südwestthüringen ordnungsgemäß das Änderungsverfahren zum Regionalplan      
gemäß § 5 Abs. 6 Satz 2 ThürLPlG eingeleitet. Das Gesetz sieht in § 5 Abs. 6 Satz 5 vor, dass  
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die Regionalpläne innerhalb von drei Jahren nach Einleitung des Verfahrens der obersten Lan-
desplanungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen sind. 
 
Diese Frist war bereits mit dem 17.03.2018 verstrichen und auch von den in der Folge aus 
verschiedenen Gründen eingetretenen Verzögerungen wurden durch die RPG Südwestthürin-
gen Anträge auf Fristverlängerung (zuletzt am 02.12.2021 mit Beschluss-Nr. 17/404/2021) bei 
der obersten Landesplanungsbehörde (Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirt-
schaft) gestellt. 
Nach einer Zwischennachricht vom März 2022 erfolgte dann mit Schreiben vom 22.02.2023 
abschließend eine Ablehnung zur beantragten Fristverlängerung durch die oberste Landes-
planungsbehörde. Es wurde erneut empfohlen, von einer Gesamtfortschreibung des Regio-
nalplans Abstand zu nehmen und nur noch einen Sachlichen Teilplan Windenergie fortzu-
schreiben. 
 
Mit Blick auf den zwischenzeitlich erreichten Stand der Abwägung der Anregungen und daraus 
resultierender überarbeiteter Regionalplaninhalte sowie fehlender landesplanerischer Vorga-
ben für das Thema Windenergie und weiterer relevanter Aspekte (z.B. Raumstruktur, Zentrale 
Orte) haben sich die Gremien der Regionalen Planungsgemeinschaft nach Prüfung verschie-
dener Szenarien und mehrfachen Beratungen dazu entschieden, das Änderungsverfahren 
zum Regionalplan Südwestthüringen zwar insgesamt fortzuführen, aber bezüglich des The-
mas Windenergie zu beschleunigen. 
Dies stellt einen Kompromiss zwischen dem Hauptziel der Regionalen Planungsgemeinschaft 
(Vorlage eines Gesamtregionalplans Südwestthüringen zur Genehmigung) sowie der Forde-
rung der obersten Landesplanungsbehörde zur unverzüglichen Vorlage eines fortgeschriebe-
nen Abschnittes Vorranggebiete Windenergie dar. 
Gleichzeitig wird mit diesem Vorgehen sichergestellt, dass die vom Bundesgesetzgeber for-
mulierte Fristsetzung zur Erreichung der Flächenbeitragswerte für Windenergiegebiete 
(31.12.2027/31.12.2032) gewahrt werden kann. 
Die Genehmigung des Regionalplans Südwestthüringen und die Inkraftsetzung sollten dann 
bis Ende des Jahres 2027 durchgeführt sein. 
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